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1 Allgemeines

1.1 Beschreibung des Vorhabens
Vgl. Bebauungsplan (Satzung und Begründung) durch Architekt Wurtz

Geltungsbereich
Das ca. 4.964 m² große, zur Gemeinde Gachenbach gehörige Planungsgebiet liegt 
am westlichen Ortsrand des Ortsteils Sattelberg. Das Gebiet zeichnet sich durch ein 
bewegtes Relief aus. Es handelt sich um eine Hanglage mit Höhen zwischen ca. 
464,5 m NN im NO und 457,5 m NN im SW. Die deutlich ausgeprägte Neigung von 
Nordost nach Südwest weist ein Gefälle von ca. 6,3 % auf. Nach Süden hin steigt das 
an das Baugebiet anschließende Gelände wiederum leicht an, bevor es 
vergleichsweise steil zum Tal mit der Labersdorfer Straße hin abfällt.

Wesentliche Ziele des Bebauungsplans
Durch den gegenständlichen Bebauungsplan wird ein Gebiet von ca. 0,5 ha als 
Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
Das Baugebiet umfasst insgesamt 5 Baufenster, in jedem Bauraum ist ein Einzelhaus 
mit maximal 2 Wohneinheiten zulässig. 
Zulässig sind max. zwei Vollgeschosse bei zwei Grundstücken sowie drei 
Vollgeschosse, davon ein Dach- und ein Untergeschoss, bei drei Grundstücken.
Die maximale Grundflächenzahl (GFZ) beträgt 0,3, eine Überschreitung für 
Grundstückszufahrten um 50 m² ist zulässig. Die maximale Geschossflächenzahl ist 
auf 0,6 festgesetzt.
Die Erschließung des geplanten Wohngebiets erfolgt über die Bergstraße, die auf 
einer Länge von ca. 45 m ausgebaut werden soll. Die innere Erschließung wird über 
eine öffentliche Straße (Straße A) mit Wendehammer gewährleistet. 
Genauere Angaben zur Flächeninanspruchnahme sind unter Pkt. 2.3 zu finden.

1.2 Rechtliche Situation
Bisheriges Planungsrecht
Im Flächennutzungsplan ist das Planungsgebiet als Wohnbaufläche, Allgemeines 
Wohngebiet dargestellt.

Alternativenprüfung im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung
Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden von der Gemeinde 
Gachenbach verschiedene, in Frage kommende Standorte hinsichtlich der Eignung 
für eine Siedlungsentwicklung geprüft. Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung erfolgte für jeden Standort eine Abwägung der unterschiedlichen Belange (u.a. 
Natur und Landschaft) und schließlich eine Abwägung zwischen den verschiedenen 
Standorten.
Eine Prüfung von Planungsalternativen wurde somit im Grundsatz bereits im Rahmen 
des Flächennutzungsplans geleistet.

Einschlägige Fachgesetze/-pläne
Es gelten die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele. 
Im vorliegenden Fall sind insbesondere folgende Instrumentarien planungsrelevant:

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)
- Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
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- Regionalplan 10: Region Ingolstadt

Berücksichtigung finden weiterhin das Landschaftsentwicklungskonzept Region Ingol-
stadt sowie das Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Neuburg-Schrobenhau-
sen.

1.3 Untersuchungsrahmen
Räumliche und inhaltliche Abgrenzung
Für die nachfolgende Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen der Planung auf 
Mensch, Natur und Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter wird der eigentliche 
Geltungsbereich und darüber hinaus ein weiterer Betrachtungsraum untersucht. Die 
Größe des Betrachtungsraums hängt dabei vom jeweils betrachteten Schutzgut ab. 
Die verwendeten Unterlagen werden in den jeweiligen Kapiteln benannt. Von 
weitergehenden Untersuchungen, z. B. von Flora und Fauna, kann in Anbetracht der 
hinsichtlich Art und Umfang geringfügigen Planung und der vergleichsweise geringen 
Empfindlichkeit des Standorts abgesehen werden.
Zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des im Planungsgebiet anstehenden 
Baugrunds wurde durch das Ingenieurbüro Wagner eine gesonderte Untersuchung 
durchgeführt. Die Ergebnisse des Untersuchungsberichts (vgl. Anlage) sind in den 
Umweltbericht mit eingeflossen

Methodik
Die nachfolgende Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Planung 
erfolgt verbal-argumentativ. Für die Bewertung sind i.d.R. vier Kategorien 
vorgesehen: 

- Keine Betroffenheit
- Geringe Erheblichkeit
- Mäßige Erheblichkeit
- Hohe Erheblichkeit.

2 Umweltauswirkungen der Planung 

2.1 Schutzgut Mensch: Immissionsschutz/ Bedeutung für die Erholung
Heutige Situation
Die von der Planung betroffene Fläche wird bislang überwiegend landwirtschaftlich 
genutzt (Grünland, Teilfläche Garten). Im Zuge der Bewirtschaftung können sich 
kurzfristige Emissionen in Form von Lärm oder Geruchsentwicklung (bei 
Düngeraustrag) ergeben. 
Eine besondere Bedeutung für die Erholungsnutzung kommt der Fläche in der 
heutigen Situation nicht zu.
Im Westen und Nordwesten grenzt Wohnbebauung an, im Südwesten befindet sich 
eine landwirtschaftliche Hofstelle, von welcher betriebsbedingt entsprechende 
Emissionen ausgehen. Auf mögliche Geruchs- und Lärmimmissionen durch die 
Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke weist der 
Bebauungsplan ausdrücklich hin (vgl. D.1).

Status-quo-Prognose 
Sollte die Planung nicht realisiert werden, sind – bei unveränderter Nutzung - keine 
wesentlichen Änderungen der Belastungssituation zu erwarten. Theoretisch möglich 
wäre eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung (Ackernutzung), was zu 
verstärkten betriebsbedingten Immissionen für die Anlieger (häufigere Bearbeitung, 
evtl. zusätzliche Belastung durch Staub u.a.) führen würde. Eine Aufgabe der 
Nutzung wäre mit dem Wegfall der betriebsbedingten Emissionen verbunden.
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Auswirkungen der Planung
Baubedingt
Beim Bau der Gebäude und der Verkehrsflächen kommt es unvermeidbar zu 
vorübergehenden Beeinträchtigungen durch Lärm, Abgase und Staub.  
Die Störungen können durch den Einsatz immissionsarmer Baumaschinen und durch 
die Einhaltung von Ruhezeiten minimiert werden.
Angesichts des geringen Umfangs der Planung und der vorübergehenden Natur ist 
die Beeinträchtigung von geringer Erheblichkeit.

Anlagebedingt
Durch die geplanten Baukörper verlieren die westlichen Wohnanlieger den direkten 
Kontakt zur freien Landschaft. Zudem werfen die neuen Baukörper Schatten. Die 
Lage im Osten der bisherigen Bebauung beschränkt die Beeinträchtigung bzgl. 
Lichteinfall auf die Morgen- und frühen Vormittagsstunden. Zu berücksichtigen ist, 
dass die z.T. massiv bepflanzten Einfriedungen den Blickkontakt und den Lichteinfall 
bereits heute stark einschränken. Das Wohnhaus auf Fl.Nr. 159/14 ist seinerseits 
nach Westen hin zur Straße am Hang orientiert. Vor diesem Hintergrund und 
angesichts der Mindestabstände zwischen bestehenden und geplanten Gebäuden, 
die durch den Bebauungsplan vorgegeben werden, sind die diesbezüglichen 
Beeinträchtigungen der Anlieger als gering einzustufen.
Über den Oberflächen der geplanten Gebäude- und Verkehrsflächen ist mit einer 
verstärkten Staubentwicklung zu rechnen. Andererseits wird durch die 
abschnittsweise Versiegelung der Bergstraße die Staubentwicklung vermindert. 
Zudem ist zu erwarten, dass die geplante Bebauung und Bepflanzung im Wohngebiet 
die im Westen angrenzenden Anlieger vor Beeinträchtigungen aus den östlich 
angrenzenden Ackerflächen abschirmt.
Die zu erwartenden Beeinträchtigungen sind insgesamt von geringer Erheblichkeit.

Betriebsbedingt
Das Wohngebiet wird aus dem bestehenden Ort heraus über die Bergstraße 
erschlossen. Auf den betroffenen Straßen ist künftig mit erhöhtem 
Verkehrsaufkommen zu rechnen. Da die Straßenräume - insbesondere in der 
Bergstraße - nur geringe Fahrgeschwindigkeiten zulassen und die Zahl der 
Wohneinheiten im Baugebiet beschränkt bleibt, ist mit einer eher mäßigen 
zusätzlichen Beeinträchtigung der Anlieger zu rechnen.
Die zusätzliche Luftbelastung durch Hausbrand und sonstige betriebsbedingte 
Emissionen im Baugebiet bleibt angesichts der geringfügigen Bebauung und dem 
heutigen Stand der Technik begrenzt. 

2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen
Heutige Situation
Der Hauptteil des Planungsgebiets lässt sich als Grünland mittlerer Standorte, 
intensiv genutzt, ohne besondere Artenvorkommen beschreiben. Im Westen (Fl.Nr. 
159/14) umfasst der Geltungsbereich zudem einen Gartenbereich, der mit seinen 
jüngeren Obstgehölzen (keine Hochstämme) eine gewisse Bedeutung als 
Lebensraum für die heimische Tierwelt aufweist (ca. 385 m²). Aufgrund des geringen 
Alters lässt sich die vorgefundene Situation vergleichsweise gut durch eine 
entsprechende Ersatzpflanzung wiederherstellen.
Infolge intensiver landwirtschaftlicher Nutzung ist die Bedeutung des übrigen 
Planungsgebiets als Lebensraum für Tiere und Pflanzen gegenwärtig gering. Gehölze 
oder anderweitige besonders schützenswerte Vegetation fehlen hier.
Die sonstigen, angrenzenden Gartenflächen sind von geringer Bedeutung als 
Lebensraum für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Dies gilt umso mehr für die 
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intensiv genutzten Ackerflächen, die nach Norden und Osten hin den weiteren 
Betrachtungsraum bestimmen.
Die nächstgelegene Waldfläche (Nadelforst) befindet sich im Osten in ca. 30 m 
Entfernung zum geplanten Wohngebiet. 
Bei der amtlichen Biotopkartierung wurden folgende Objekte dokumentiert:

- im Plangebiet: keine
- südlich Plangebiet, ca. 320 m entfernt: 7533 - B92*1 „2 Waldinseln“
- nördlich Plangebiet, ca. 590 m entfernt: 7533 - B99 „Feuchte Senke östlich Weilach“

Schutzobjekte gem. Naturschutzrecht fehlen im Plangebiet ebenso wie im weiteren 
Betrachtungsraum. 
Seitens ABSP/ Landschaftsentwicklungskonzept wurde empfohlen, die Landschaft 
des Weilachtals durch eine Neuausweisung als Landschaftsschutzgebiet unter 
besonderen Schutz zu stellen. Das Planungsgebiet gehört ebenso wie die Ortslage 
Sattelberg zum insgesamt 1316,82 ha großen Gesamtumgriff des vorgeschlagenen 
Schutzgebiets. Da dieser Umgriff zum Zeitpunkt der Genehmigung des 
Flächennutzungsplans bereits bekannt war, ist davon auszugehen, dass dieses Ziel 
der Naturschutzbehörden ordnungsgemäß in der Abwägung berücksichtigt wurde; ein 
grundlegendes Hindernis für die vorliegende Planung ist demnach hieraus nicht 
abzuleiten.

Status-quo-Prognose
Sollte die geplante Bebauung nicht realisiert werden, sind – bei unveränderter 
Nutzung - keine wesentlichen Änderungen der Lebensraumfunktion zu erwarten. Eine 
theoretisch mögliche Ackernutzung würde die Bedeutung des Plangebiets für die 
heimische Tier- und Pflanzenwelt weiter verringern, eine Aufgabe der Nutzung könnte 
u.U. zu einer Verbesserung der Lebensraumsituation führen, wobei nicht mit dem 
Auftreten von besonders bedeutsamen Tier- und Pflanzenarten zu rechnen ist. 

Auswirkungen der Planung
Baubedingt
Die mit dem Bau der Gebäude und der Verkehrsflächen verbundenen Störungen 
können zur Vertreibung der im Planungsgebiet bislang vertretenen Tierarten führen. 
Für Baustelleneinrichtung und Lagerflächen wird die vorhandene Vegetation über die 
eigentlichen Bauflächen hinaus vorübergehend beeinträchtigt.
Für die o.g. Biotope können angesichts Entfernung und Geländesituation wesentliche 
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden.
Die baubedingten Beeinträchtigungen sind angesichts der geringen Wertigkeit des 
Bestandes und der vorübergehenden Natur von geringer Erheblichkeit. 

Anlagebedingt
Für Gebäude, Verkehrs- und Wegeflächen wird Boden beansprucht, Lebensraum 
geht damit auf diesen Flächen verloren. Diesem Verlust an Lebensraum steht die 
Aufwertung innerhalb der Gartenflächen und insbesondere im Bereich des naturnah 
gestalteten Ortsrandes gegenüber.
Eine erhebliche Verschlechterung der Lebensraumsituation im Vergleich zum 
heutigen Zustand ist somit nicht zu erwarten, vielmehr ist mit zunehmender Reife der 
Gehölzpflanzungen eine Aufwertung zu erwarten. Die anlagenbedingten 
Beeinträchtigungen für Flora und Fauna sind – bei mittelfristiger Betrachtung - somit 
von geringer Erheblichkeit.

Betriebsbedingt
Das Umfeld des Wohngebiets bietet nutzungsbedingt gegenwärtig Lebensraum nur 
für störungsunempfindliche Tier- und Pflanzenarten. Vertreibungseffekte aufgrund der 
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Nutzung des Wohngebiets sind deswegen nicht zu befürchten. Naturschutzfachlich 
bedeutsame Tier- und Pflanzenarten sind nicht betroffen.

2.3 Schutzgut Boden
Heutige Situation
Von der Geologie her gehört das Planungsgebiet zum tertiären Hügelland. 
Gemäß Konzeptbodenkarte sind für das Planungsgebiet folgende zwei Bodentypen 
bestimmend. 

- im Nordwesten Braunerde, unter Wald podsolig, aus schwach lehmigem, fein-
und mittelsandigem Molassematerial [47] 

- im Südosten Braunerde aus lehmigem oder sandigem Molassematerial, 
verbreitet mit schwachem Kies- und Lößlehmanteil, örtlich mit Lößlehm-
Deckschicht (< 3 dm) [48a]

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung wurden 3 Sondierbohrungen niedergebracht, 
aus denen insgesamt 24 Bodenproben entnommen und untersucht wurden.

Bohrpunkt Bauraum Tiefenlagen mit 
Ton

versickerungsfähige* 
Tiefenlagen

BS 1 4 2,7 – 3,0
3,5 – 4,1

4,1 – 9,0

BS 2 1 6,9 – 7,2 4,5 – 6,9

BS 3 3 0,35 – 4,0
(ohne 1,4-1,8)

keine

*gem. ATV-Merkblätter             
A 138, A 117

Demnach stehen teilweise schluffige Sande, im starken Umfang aber auch schluffige 
Tone an. Insbesondere für die Sondierbohrung BS 3 konnte über praktisch die 
gesamte Entnahmetiefe bis zu 4,0 m Tiefe schluffiger, sandiger Ton festgestellt 
werden. Am Bohrpunkt BS 1 wurden zwei Tonbänder in Tiefen zwischen 2,7 m und 
4,1 m, am Bohrpunkt BS 2 eine Tonlage in einer Tiefe von rund 7,0 m ermittelt.

Die Versickerung von Niederschlagswasser ist weitestgehend eingeschränkt. Am 
Bohrpunkt wurden keine versickerungsfähigen Bodenschichten festgestellt, an den 
Bohrpunkten BS1 und BS2 kann erst in der beträchtlichen Tiefe von 4 – 5 m 
versickert werden. 

Grundwasser ist gem. Bodengutachten erst in einer Tiefe von 6,5 – 7,0 m vorhanden. 
Hangwasser ist in Abhängigkeit von der Witterung in geringeren Tiefen nicht 
auszuschließen.

Das Informationssystem der bayerischen Wasserwirtschaftsämter weist das Gebiet 
nicht als „wassersensiblen Bereich“ aus, bei dem Probleme mit dem Bodenwasser-
haushalt zu erwarten wären.

Im Planungsgebiet liegen keine Bodentypen vor, die aufgrund Eigenart, Seltenheit 
oder besonders hoher landwirtschaftlicher Ertragsfähigkeit an sich schützenswert 
wären.

Status-quo-Prognose 
Sollte die Planung nicht realisiert werden, sind – bei unveränderter Nutzung - keine 
wesentlichen Änderungen der Bodenfunktionen zu erwarten. Eine theoretisch 
mögliche Ackernutzung würde die Bodenfunktionen in stärkerem Umfang belasten, 
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während eine Aufgabe der Nutzung das Risiko von Beeinträchtigungen vermindern 
würde. 

Auswirkungen der Planung 
Bau- und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme

Nutzung Fläche[m²] Anteil [%]
Gesamtfläche Neubaugebiet 4.964 100 
Verkehrsflächen Straße A 424 8,5
Straßenbegleitgrün 376 7,6
Baugrundstücke 4.164 83,5
Zulässige Versiegelung gem. GRZ* Haupt- / Nebengebäude 1.249 25,2
Zulässige Überschreitung von GRZ* Stellplätze, Zufahrten u.ä. 250 4,7
Nicht überbaubare Grundstücksfläche Gartenflächen 2.665 53,7

* bei vorgeschlagener Grundstücksaufteilung 

Der Bebauungsplan ermöglicht im Baugebiet die Versiegelung von Boden bis zu 
einer Grundfläche von ca. 1.923 m². Dies entspricht einem Anteil von 39 % des 
Baugebiets. 
Der Boden mitsamt seinen vielfachen Funktionen im Naturhaushalt geht dabei 
anlagenbedingt verloren. Baubedingt werden i.d.R. darüber hinaus weitere Flächen 
für Baustelleneinrichtung und Lagerflächen vorübergehend beansprucht. 

Im Gegenzug entstehen ca. 2.665 m² ( 54%) nicht überbaubare Grundstücksfläche, 
die als Gartenfläche genutzt werden. Für diese Flächen kann davon ausgegangen 
werden, dass die Bodenfunktionen weitgehend unbeeinträchtigt bleiben. Eine 
nachhaltige Verbesserung der Situation ist insbesondere für die ca. 900 m² große 
Fläche zu erwarten, die als Ortsrand naturnah gestaltet werden soll. 

Bau- und betriebsbedingtes Risiko von Schadstoffeintrag
Das Risiko von bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen, die durch das 
Eindringen von Schadstoffen in Boden und Grundwasser entstehen, lässt sich durch 
den sachgerechten Umgang mit Maschinen und Material minimieren. Angesichts der 
hohen Grundwasserflurabstände ist das standortbedingte Risiko von 
Grundwasserbeeinträchtigungen vergleichsweise gering. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung und Ausgleich des Eingriffs
Für den Bau von Gebäuden und Erschließungsstraßen geht Boden unvermeidbar 
verloren. Der Eingriff wird durch die restriktiven Festsetzungen zur zulässigen 
Grundflächenzahl und zur Ausgestaltung der privaten Stell- und Wegeflächen auf ein 
Minimum reduziert. 
Zum Ausgleich des anlagenbedingten Eingriffs in das Schutzgut Boden trägt die 
Gestaltung und Nutzung der Gartenflächen, insbesondere im Bereich des Ortsrandes, 
bei. Zur weiteren Eingriffskompensation dienen die auf der Ausgleichsfläche Gem. 
Weilach, Fl.Nr. 831 vorgesehenen landespflegerischen Maßnahmen.
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2.4 Schutzgut Wasser
Heutige Situation
Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Auch in der näheren 
Umgebung des Planungsgebiets ist kein Vorfluter vorhanden.
Das Gebiet liegt oberhalb eines Tälchens, indem von Osten aus Richtung Labersdorf 
kommend ein Bach fließt. Der Bach, der ca. 120 m vom südlichen Rand des 
Baugebiets entfernt verläuft, mündet südlich von Sattelberg in den Schnellbach.
Am Tiefpunkt im Südosten des Plangebiets befindet sich ein Sickerschacht, der 
Oberflächenwasser, das nicht über die Grasnarbe versickert, aufnimmt. 
Auf der Nordseite des nördlich angrenzenden Flurwegs (Fl.Nr. 183) verläuft ein 
offener, zumeist trockener Graben, der im Bedarfsfall das von Norden und Nordosten 
über die Ackerflächen abfließende Wasser aufnimmt und nach Nordwesten hin 
ableitet. Mit Beginn der Ortslage endet der Graben in einem Einlauf.

Status-quo-Prognose 
Sollte die Planung nicht realisiert werden, sind – bei unveränderter Nutzung - keine 
wesentlichen Änderungen der Bodenfunktionen zu erwarten. Eine theoretisch 
mögliche Ackernutzung würde den Wasserhaushalt in stärkerem Umfang belasten, 
während eine Aufgabe der Nutzung das Risiko von Beeinträchtigungen vermindern 
würde. 

Details und Auswirkungen der Planung

Oberflächen- und Grundwasser
Oberflächengewässer sind von der Planung nicht direkt betroffen.
Ein unmittelbarer Eingriff in den Grundwasserhaushalt ist gemäß vorliegenden 
Unterlagen, die auf einen hohen Grundwasserflurabstand hinweisen (vgl. 2.3), nicht 
zu erwarten. 
Durch Versiegelung geht im Planungsgebiet Fläche verloren, die bislang zur 
Versickerung und zur Grundwasserneubildung grundsätzlich zur Verfügung steht. Im 
Zuge der Erschließung und Bebauung des Wohngebiets wird das bisherige Abfluss-
und bzw. Versickerungsgeschehen nachhaltig verändert:

Konzept zur Behandlung des anfallenden Oberflächenwassers (vgl. IB Mayr, Aichach)
Eine Entsorgung des anfallenden Oberflächenwassers durch Ableitung über einen 
Regenwasserkanal scheitert am Widerstand der betroffenen Grundstückseigentümer. 
Aus diesem Grund ist die Rückhaltung des Regenwassers im Baugebiet vorgesehen. 
Hierfür werden vom beauftragten Ingenieurbüro Mayr drei Maßnahmen vorgesehen, 
die ein Rückhaltevolumen von 45 m³ sicherstellen:

- Erstellung eines Rückhaltekanales DN 1000 SB 
(Länge 27m, Rückhaltevolumen: 21 m³)

- Bau von Regenwasserspeicherbecken auf Baugrundstücken:
Grundspeicher: 3,6 m³ (Zisterne zur Brauchwassernutzung), 
darüber zusätzliches Speicher-/Rückhaltevolumen von 4,0 m³

- Rückhalte- und Sickermulde in der Mitte der Wendekehre: 
Gesamtvolumen 25 m³, davon Speichervolumen 8m³; mit Anschluss zu 
sickerfähiger Bodenschicht.

Im Zuge der Erschließung des Baugebiets wird der nördlich angrenzende Feldweg als 
Verlängerung der Bergstraße auf einer Länge von ca. 95 m ausgebaut. Der Abfluss 
von Oberflächenwasser auf der Schwarzdecke wird gegenüber dem Abfluss auf dem 
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bisherigen Schotterbelag beschleunigt. Die Entwässerung ist über die nördliche 
Böschung hin in den o.g. Graben geplant. Die geplante Straße A wird über die 
westliche Böschung entwässert; in der Grünfläche innerhalb des Wendehammers 
wird die o.g. Rückhalte- und Sickermulde Oberflächenwasser aufnehmen.
Auf den Baugrundstücken sind Regenspeicher vorgesehen, die einen Überlauf zum 
Mischwasserkanal besitzen. 

Abwasser
Die Entwässerung des Ortsteils Sattelberg erfolgt hauptsächlich im Mischsystem. Das 
Abwasser gelangt über die Ortskanäle zum Stauraumkanal 4 und von dort über ein 
Pumpwerk in das Kanalsystem des OT Weilach und schließlich in die Kläranlage 
Weilach.
Der Anschluss des geplanten Baugebiets an das örtliche Kanalsystem erfolgt nach 
Westen hin über das Flurstück Fl.Nr. 159/14 zur Straße „Am Hang“.
Das mit der Erschließungsplanung beauftragte Ingenieurbüro weist darauf hin, dass 
im Zuge der Erschließung zwar für die Entwässerung bzw. Abwasserentsorgung 
ausreichende Dimensionen vorgesehen werden, dass jedoch die weiterführenden 
Kanäle, auch ohne Berücksichtigung des neuen Baugebiets, in Bezug auf ihren 
Querschnitt nicht den heute gültigen Berechnungsansätzen entsprechen.

Änderung 04/2006: 
Konzept zum Schutz gegen wild abfließendes Oberflächenwasser 
Das Baugebiet liegt an einem nach Südwesten abfallenden Hang. Dieser setzt sich 
nach oben fort. Somit ist aus den nördlich und östlich oberhalb gelegenen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen mit wild abfließendem Oberflächenwasser, welches 
in Richtung Baugebiet läuft, zu rechnen. Zum Schutz des Baugebiets sind folgende 
Maßnahmen vorgesehen:

Bereich nördlich des Baugebietes:
Wasser aus diesem Bereich fängt ein Wegseitengraben am Nordrand des nördlich an 
das Baugebiet angrenzenden Feldweges ab. Dieser soll im Zuge der Erschließungs-
maßnahmen vertieft und ausgebaut werden. Somit wird sichergestellt, dass dieser 
Graben, welcher als Sperre anzusehen ist, ein Abfließen des Niederschlagswassers 
in Richtung Baugebiet nicht zulässt.
Die Fläche des Einzugsgebietes beträgt 1,47 ha. Die Abflussspitze bei HQ100 ist mit 
108 l/s ermittelt. Gemäß der durch IB Mayr durchgeführten Berechnungen kann der 
Wegseitengraben, insbesondere nach der geplanten Ertüchtigung, das zufließende 
Niederschlagswasser schadlos ableiten. Er besitzt nach Ausbau ein Rückhaltevolu-
men von 50 m³. 

Bereich östlich des geplanten Baugebietes:
Dieser Bereich weist eine Fläche von ca. 2,81 ha auf. Das Niederschlagswasser aus
diesem Gebiet läuft in Richtung geplantes Baugebiet. Bei einem HQ100 ist aus diesem 
Bereich mit einer Abflussspitze von 180 l/s zu rechnen.
Zum Schutz des Baugebietes ist eine Mulden-Wall-Kombination vorgesehen. Diese 
Mulden sind so bemessen, dass sie das zufließende Niederschlagswasser schadlos 
abführen können. Durch den zusätzlich anzulegenden Wall ist das Baugebiet gegen 
wild abfließendes Niederschlagswasser wirksam geschützt.

Im westlichen Anschluss an die Mulden-Wall-Kombination im geplanten Baugebiet
befindet sich bereits ein bebautes Grundstück (Fl.Nr. 171/1). Dieses wird durch eine 
vorhandene Gartenzaunmauer, mit einer Höhe von ca. 30 cm, geschützt.

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass durch das Baugebiet der Abfluss sich nicht 
erhöht. Insbesondere ist vorgesehen, in den geplanten Mulden durch Steinschwellen 
noch Rückhaltungen mit einem Gesamtvolumen von 305 m³ zu schaffen. Durch diese 
wird der Abfluss gebremst, so dass sich, wie vom IB Mayr festgestellt wird, die 
Abflusssituation zukünftig sogar verbessern wird.
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Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung und Ausgleich des Eingriffs
Der mit der Planung verbundene Eingriff in den Bodenwasserhaushalt wird über die 
Festsetzungen zum Grad der Versiegelung soweit wie möglich vermieden. Da die 
Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens laut Bodengutachten bereits heute 
deutlich eingeschränkt ist, wird der durch die Bebauung und anderweitige 
Versiegelung entstehende Eingriff in den Bodenwasserhaushalt relativiert. 

Um einer zusätzlichen Belastung der Kanalisation bzw. des Vorfluters vorzubeugen, 
wird das im Baugebiet anfallende Regenwasser dort zurückgehalten bzw. zum Teil 
versickert (Sickermulde in der Wendekehre). Mit dem w.o. beschriebenen Konzept 
wird den Maßgaben des Wasserwirtschaftsamtes entsprochen und der
unvermeidbare Eingriff in den Wasserhaushalt der Landschaft vermindert.

Zum Ausgleich in den Landschaftswasserhaushalt dienen die landespflegerischen 
Maßnahmen, die auf der Ausgleichsfläche Gem. Weilach, Fl.Nr. 831 vorgesehen 
sind.

Fazit
Da Bebauung und anderweitige Versiegelung in einem vergleichsweise geringem 
Umfang erfolgt, sind die Eingriffe in den Wasserhaushalt von mäßiger Erheblichkeit, 
der Eingriff bleibt in einem vertretbaren Rahmen, der durch die vorgesehenen 
Maßnahmen im wasserwirtschaftlich und naturschutzrechtlich gebotenem Umfang zu 
minimieren bzw. auszugleichen ist.

2.5 Schutzgut Klima
Heutige Situation
Gemäß Landschaftsentwicklungskonzept gehört das Planungsgebiet einem 
Landschaftsraum an, der hohe Bedeutung für den örtlichen Wärmeausgleich hat. 
Tatsächlich kann über den Hang Kaltluft, die auf den höher liegenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen entsteht, nach Südwesten hin abströmen. Im dort 
angrenzenden Siedlungsbereich wirkt die Kaltluft ausgleichend auf das Lokalklima.
Nach Süden hin wird der Abfluss durch einen leichten Geländeanstieg verhindert.

Status-quo-Prognose
Sollte die Planung nicht realisiert werden, sind – bei unveränderter Nutzung - keine 
wesentlichen Änderungen der Klimafunktionen zu erwarten. 

Auswirkungen der Planung
Baubedingt
Beim Bau sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten. 

Anlagenbedingt
Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist mit einer kleinklimatischen Erwärmung im  
als Folge von Flächenversiegelung und Überbauung zu rechnen. Weiterhin ist eine 
kleinräumige Verminderung der Luftfeuchte und ein durch die Bauköper verringerter 
Wärmeaustausch zu erwarten.
Die mit der Versiegelung verbundenen Effekte sind praktisch unabhängig vom 
Standort, ihr Ausmaß ist im wesentlichen abhängig von der Intensität der 
Versiegelung. 
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Betriebsbedingt
Beim Betrieb von Heizanlagen wird i.d.R. Abwärme frei, die zur kleinklimatischen
Erwärmung beiträgt. Durch moderne Standards bei Beheizung und Dämmung von 
Gebäuden wird der Erwärmungseffekt auf ein Minimum beschränkt.

Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung und Ausgleich des Eingriffs
Eingriffsmindernd wirkt die Anordnung der Stichstraße. Diese ermöglicht weiterhin ein 
Abfließen von Kaltluft innerhalb des Baugebiets. Weiterhin eingriffsmindernd wirkt die 
Begrünung des Wohngebiets: Bäume, die in den Gärten und insbesondere am 
Ortsrand gepflanzt werden, spenden Schatten und fördern die Luftfeuchte, 
Begrünung von Wand- und Dachflächen vermindert die Effekte von Aufheizung und
Rückstrahlung.

2.6 Schutzgut Landschaft
Heutige Situation
Das Planungsgebiet ist Teil des Donau-Isar-Hügellandes und zeigt in der Folge ein 
bewegtes Relief. Der Hanglage weist Höhen zwischen ca. 464,5 m NN im NO und 
457,5 m NN im SW und eine relativ deutlich ausgeprägte Neigung von Nordost nach 
Südwest mit einem Gefälle von ca. 6,3 % auf. Nach Süden hin steigt das an das 
Baugebiet anschließende Gelände wiederum leicht an, bevor es relativ steil zum Tal 
mit der Labersdorfer Straße hin abfällt. 
Auf dem von der Planung betroffenen Südhang fehlen infolge intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung weitestgehend naturnahe Landschaftselemente. Das 
Landschaftsbild weist über das Relief hinaus kaum ansprechende Strukturen auf.
Reizvoller ist die Situation am Gegenhang, da dort naturbetonte Landschaftselemente 
das Landschaftsbild beleben.
Der heutige Ortsrand weist im Umfeld des Planungsgebiets i.d.R. keine besonders 
hohe Wertigkeit auf. Es dominieren Ziergehölze, die Ostgrenzen der Grundstücke 
171/1 und 160 sind (in Teilen) mit Koniferenhecken bepflanzt, die für einen 
harmonischen Übergang zwischen Siedlung und Landschaft wenig geeignet sind. 
Etwas höher ist die Bedeutung der Gartenfläche Fl.Nr. 159/14. Die dort wachsenden
Obstgehölze und Haselsträucher wirken sich positiv auf das Ortsbild aus. Aufgrund 
ihres geringen Alters lässt sich die vorgefundene Situation vergleichsweise gut durch 
eine entsprechende Ersatzpflanzung wiederherstellen.

Status-quo-Prognose
Sollte die Planung nicht realisiert werden, sind – bei unveränderter Nutzung - keine 
wesentlichen Änderungen der Bedeutung des Planungsgebiets für das 
Landschaftsbild zu erwarten. Bei einer Ackernutzung, aber auch bei einer 
Nutzungsaufgabe ist mit einem Rückgang dieser Bedeutung zu rechnen.

Auswirkungen der Planung
Baubedingt
Die Bautätigkeit ist unabhängig vom Standort unvermeidbar mit einer zeitweiligen 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes verbunden (u.a. Baukräne, Lagerung von 
Mutterboden, Baumaterial etc.). Angesichts des geringen Umfangs des Baugebiets 
und der begrenzten Dauer ist die baubedingte Beeinträchtigung von geringer 
Erheblichkeit. 

Anlagenbedingt und betriebsbedingt
Durch den Bebauungsplan wird die Errichtung eines kleineren Siedlungskörpers in 
Ortsrandlage ermöglicht.
Die Firsthöhen werden für die Baufelder 1,4,5 auf 8,50 m bzw. für die Baufelder 2 und 
3 auf 10,75 m beschränkt. Die jeweiligen Bezugshöhen des Geländes ermöglichen in 
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beschränktem Rahmen Aufschüttungen (insbesondere im Baufeld 1, 4, 5), die bei der 
Bewertung der Höhenentwicklung einzuberechnen sind. Die gemäß Bebauungsplan 
zulässige Höhenentwicklung der geplanten Baukörper macht eine intensive 
Eingrünung auch mit Bäumen notwendig, die zur Wahrung der Proportionen 
beitragen. 
Die max. zulässige Firsthöhe von 10,75 m bleibt auf die tiefer gelegenen Bauräume 
beschränkt, durch diese Beschränkung wird auf die Hangsituation reagiert und ein 
unverhältnismäßiger Eingriff in das Landschaftsbild vermieden. Zugleich wird der 
Effekt der Sichtverschattung innerhalb des Baugebiets verringert. 
Die Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude (C.5) stellen eine gewisse 
gestalterische Einheitlichkeit sicher, ohne die Bauwerber zu stark einzuengen.

Änderung 04/2006
Zum Schutz des geplanten Baugebietes vor wildabfließendem Niederschlagswasser 
ist am Ost- und Südrand des geplanten Baugebiets die Errichtung eines Walles mit 
vorgelagerter Mulde vorgesehen. Der begrünte Wall erreicht eine Höhe von 3 m über 
der angrenzenden freien Feldflur. Die Anlage trägt einerseits zur Veränderung des 
Landschaftsbilds bei, andererseits wird die hier vorgesehene Eingrünung durch die 
Stellung am Wall noch in ihrer Wirkung verstärkt.

Bei der Hanglage wäre im Normalfall mit einer verstärkten Beeinträchtigung des 
Landschaftsbilds zu rechnen. 
Doch die vorliegende Geländesituation beschränkt eine mögliche Fernwirkung des 
Baugebiets auf die südöstliche bzw. südliche Richtung. Für die anderen 
Himmelsrichtungen schließt das ansteigende Gelände bzw. bestehende Bebauung 
größere Beeinträchtigungen des Landschafts- und Ortsbildes aus.

Maßnahmen zu Vermeidung, Minderung und Ausgleich des Eingriffs
Eingriffsmindernd wirken die Festsetzungen zur Bauweise (Höhenentwicklung) und 
zur Gestaltung der Gebäude.
Weiterhin eingriffsmindernd wirkt die festgesetzte Begrünung des Wohngebiets. 
Bäume und Sträucher, die in den Gärten und insbesondere am Ortsrand zu pflanzen 
sind, tragen (mittelfristig) zur Einbindung der neuen Baukörper in die Landschaft bei. 
Die auf der Ausgleichsfläche Gem. Weilach, Fl.Nr. 831 vorgesehenen 
landschaftsplanerischen Maßnahmen wirken sich gleichfalls positiv auf das 
Landschaftsbild aus und wirken am naturschutzrechtlich gebotenen Eingriffsausgleich 
mit.

Fazit
Die durch den Bebauungsplan vorbereitete Bebauung bleibt flächenmäßig von 
untergeordneter Bedeutung, erlangt aber durch die zulässige Höhenentwicklung 
Gewicht. Mit Hilfe der Festsetzungen zur Staffelung der zulässigen Hohen und zur 
Begrünung des Wohngebiets wird der unvermeidbare Eingriff in das Landschaftsbild 
auf ein vertretbares Maß gemindert.  

2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Heutige Situation
Kultur- und sonstige Schutzgüter im Sinne des Umweltrechts sind nicht betroffen. 
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2.8 Fazit: Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen 

Mögliche 
Beeinträchtigung

Maßnahmen zur 
Vermeidung

Erheblichkeit 
Eingriff

Kompensation

Schutzgut Mensch
Baubedingte 
Immissionen

Immissionsarme 
Baumaschinen 
u.a.

Gering

Anlagenbedingte 
Unterbrechung der 
Sichtbeziehung, 
Verschattung

Höhenfestsetzung, 
Anordnung der 
Baufenster

Gering

Erhöhte Verkehrsbela-
stung auf Zufahrt

Mäßig

Schutzgut Tiere und Pflanzen
Verlust von ersetzba-
rem Lebensraumtyp 
(Grünland, Garten mit 
jungem Gehölzbe-
stand)

Gering Aufwertung im Bereich privater 
Gartenflächen, insbesondere 
am Ortsrand; 
Ausgleichsmaßnahme auf 
Ausgleichsfläche Gem. 
Weilach, Fl.Nr. 831

Schutzgut Boden
Verlust von Boden mit 
vielfältigen 
Bodenfunktionen

Beschränkung von 
zulässiger 
Versiegelung; 
Verwendung was-
serdurchlässiger 
Bodenbeläge 

Mäßig Aufwertung im Bereich privater 
Gartenflächen, insbesondere 
am Ortsrand; 
Ausgleichsmaßnahme auf 
Ausgleichsfläche Gem. 
Weilach, Fl.Nr. 831

Verminderung der 
Grundwasser
neubildung

Beschränkung von 
zulässiger 
Bebauung und 
Versiegelung 

Mäßig siehe Schutzgut Wasser

Schutzgut Wasser
Erhöhung 
Oberflächenabfluss

Beschränkung von 
zulässiger 
Versiegelung; 
Verwendung was-
serdurchlässiger 
Bodenbeläge 

Mäßig

Verminderung der 
Grundwasser
Neubildung

Beschränkung von 
zulässiger 
Bebauung und 
Versiegelung 

Mäßig

Regenrückhaltung in grund-
stücksbezogenen Regenrück-
haltebecken und Rückhalte-/ 
Sickermulde im Wendebereich 
sowie Regenrückhaltekanal
Verbesserung der Rückhalte-
leistung für wildabfließendes 
Oberflächenwasser aus an-
grenzenden Nutzflächen durch
Grabenertüchtigung, Wall-
Mulden-Kombination

Schutzgut Klima
Verlust von Vegetation 
mit ausgleichender 
Wirkung auf 
Kleinklima

Gering Begrünung im Bereich privater 
Gartenflächen, insbesondere 
am Ortsrand

Schaffung von 
möglichen Barrieren 
für Kaltlufttransport

Anordnung 
Stichstraße

Gering

Schutzgut Landschaft
Verfremdung des 
Landschaftsbildes 
durch Fremdkörper 
Siedlung

Staffelung der 
zulässigen 
Gebäudehöhen in 
Anpassung an 
Hang

Mäßig Begrünung im Bereich privater 
Gartenflächen, insbesondere 
am Ortsrand
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3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
gem. § 21 Bundesnaturschutzgesetz und Baugesetzbuch §1 a (2) 2
Berechnung gem. Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft

Wie bei der obigen Analyse jeweils für die einzelnen Schutzgüter des 
Naturhaushaltes getrennt erläutert wurde, weist das Planungsgebiet an sich keine 
besondere Bedeutung für den Naturhaushalt und keine besondere Empfindlichkeit 
gegenüber Eingriffen auf. Auch beim Schutzgut Landschaftsbild zeigt die detaillierte 
Betrachtung, dass die Hanglage angesichts der besonderen örtlichen Reliefgestalt 
für eine mögliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nur begrenztem Raum 
lässt. Vor diesem Hintergrund, kann das Planungsgebiet gemäß o.g. Leitfaden als 
Gebiet geringer Bedeutung (Kategorie I) eingestuft werden. Die Planung ihrerseits ist 
in Anbetracht der festgesetzten GRZ und der stark begrenzten Möglichkeit zur 
Überschreitung derselben eindeutig dem niedrigen bis mittleren Versiegelungs- und 
Nutzungsgrad (Typ B) zuzuordnen. 
Die Eingriffschwere selbst bewegt sich im Bereich BI, angesichts der spezifischen 
Situation von Eingriff und festgesetzten ausgleichswirksamen Maßnahmen im 
Baugebiet wird ein Kompensationsfaktor von 0,35 als angemessen betrachtet. 

Berechnung Ausgleichsflächenbedarf nach Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft“

Eingriffsfläche Ausgleichsfläche

Baugrundstücke 
(abzgl. Grünflächen): 3.264 m²

Verkehrsfläche: 424 m²

Eingriffsfläche: 3.688 m²

Bedarf:
3.688 m² x 0,35 (Eingriffstyp B1)
Ab=          1.291 m²

Nachweis im Geltungsbereich Teil B: 
A1 (Gem. Weilach, Fl.Nr. 831)

Aufgrund der bestehenden naturschutzfachlichen 
Wertigkeit der eingestellten Fläche, kann die Fläche 
nur zu 80 % als Ausgleichfläche angerechnet werden, 
die Größe des in die Bilanz einzustellenden Anteils von 
Fl.Nr. 831 erhöht sich damit entsprechend.
Geltungsbereich B (einzustellender Anteil Fl.Nr. 831:) 

A = Ab x 1/0.8 =         1.614 m²

Ausgleichskonzept für Geltungsbereich B

Ausgleichsfläche A1
Gemarkung: Weilach 
Flurstück: 831
Fläche: 3.792 m² 
Lage: ca. 120 m südwestlich Spitalmühle, am westlichen Weilachufer 
Nutzung: Talfettwiese, relativ intensiv genutzt
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Angrenzende Nutzungen: 
Im Osten: Weilach, in diesem Abschnitt mit lockerem Gehölzsaum (Erle, Weide)
im Norden: weitere Talfettwiese
im Süden: weitere Talfettwiese
im Westen: geschotterter Flurweg 
Boden: Bodenkomplex der Gleye aus lehmigen bis schluffigen Talsedimenten
[Konzeptbodenkarte: 76 b]
Bestand eingestellte Fläche: 
Mähwiese, frisch-feucht
Sonstiges: Lage im Überschwemmungsgebiet der Weilach

Lage im Vorschlagsgebiet LSG „Weilachtal“

Konzept:
Ziele : Förderung der freien Laufentwicklung der Weilach

Stärkung der regionalen Biotopverbundachse Weilach
Aufwertung des Gewässerlebensraumes Weilach
Aufwertung von auetypischen Feuchtlebensraum

Maßnahmen zu Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Auf dem Flurstück sind zwei Flachmulden mit einer gemeinsamen Grundfläche von 
ca. 600 m² auszubilden. Dabei ist der Kernbereich in einer Tiefe von 30 - 40 cm 
einzutiefen. Zur Sicherstellung von Lebensraumvielfalt und Mähbarkeit sind die 
Böschungen möglichst flach auf einer vergleichsweise großen Oberfläche zu 
gestalten (Neigung unter 1: 5). Das abgetragene Erdreich ist aus der Fläche 
abzufahren. Im Anschluss an den Ausbau ist eine leguminosenfreie Grünland-
mischung einzusäen. 
Ein ca. 20 m breiter Streifen an der Weilach ist künftig der natürlichen Entwicklung als 
naturnaher Gewässerrandstreifen zu überlassen. 
Die restliche Fläche ist in einer dreijährigen Aushagerungsphase 2 - 3mal im Jahr zu 
mähen. Das Mähgut ist abzufahren; jegliche Düngung und die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln und sonstigen Chemikalien sind zu unterlassen. Ab dem 
vierten Jahr sind nur noch 1 - 2 Schnitte im Jahr vorzunehmen. Die Feuchtmulden 
sind in die Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen einzubeziehen. Um mit Hilfe der 
Bewirtschaftung bzw. Pflege das Lebensraummosaik auf der Gesamtfläche weiter zu 
erhöhen, sind die Wiesenflächen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu mähen. 

Anrechenbarkeit im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung:
Die vorhandene naturschutzfachliche Wertigkeit der eingestellten Fläche bedingt, 
dass die Fläche nur zu 80 % im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
angerechnet werden kann. Für den im Rahmen des Bebauungsplans erforderlichen 
Ausgleichsbedarf von 1.291 m² muss tatsächlich ein Flächenanteil von 1.614 m² in 
die Bilanz eingestellt werden. Die verbleibende Grundstücksfläche von 2.178 m² 
entspricht demnach 1.742 m² Ausgleichsfläche, die für anderweitigen Kompen-
sationsbedarf verwendet werden kann.

4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wurden durch die Gemeinde 
Gachenbach mehrere mögliche Standorte dahingehend überprüft, ob hier eine 
bauliche Entwicklung sinnvoll ist. Als Ergebnis der ordnungsgemäße Abwägung 
sämtlicher Belange wurde damals der hier untersuchte Standort als grundsätzlich 
geeignet eingestuft und folglich im Flächennutzungsplan als (geplante) Wohnbau-
fläche dargestellt (vgl. 1.2).
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Die Art der Darstellung im Flächennutzungsplan bedingt jedoch keine Verpflichtung, 
die betroffenen Grundstücke zu Bauland zu entwickeln. So wurde bei der Bewertung 
der Eingriffswirkungen jeweils auch ein Vergleich zur Nullvariante angestellt, also zu 
der „Planungsalternative“, bei der auch künftig an der landwirtschaftlichen Nutzung 
festgehalten wird (vgl. Status-quo-Prognosen in Kap. 2).
Hinsichtlich der Erschließung des geplanten Baugebiets kämen theoretisch weitere 
Planungsmöglichkeiten in Betracht.
Hinsichtlich der verkehrsmäßigen Erschließung wäre rein theoretisch eine Erschlies-
sung auch von Osten her möglich, wodurch mögliche Beeinträchtigungen der 
Anlieger minimiert würden. Angesichts der topografischen Situation wäre ein solcher 
Anschluss mit einem enormen technischen, flächenmäßigen und finanziellen 
Aufwand verbunden. Darüber hinaus wäre ein sehr hoher Eingriff in Natur und Land-
schaft zu erwarten. Eine solche Planungsmöglichkeit ist somit als unverhältnismäßig 
und unzumutbar auszuschließen.
Letztere ist auch der wesentliche Hinderungsgrund für eine Entwässerung im Trenn-
system als mögliche Variante für die Entsorgung des geplanten Baugebiets (vgl. 
Erläuterungsbericht zur Erschließungsplanung).  

5 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswir-
kungen (Monitoring)

Die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes für die bauliche Entwicklung 
und die Grünordnung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Rahmen des 
üblichen bauaufsichtlichen Vollzugs zu überwachen.
Eine entsprechende Nachkontrolle im Turnus von 5-10 Jahren durch die Gemeinde 
Gachenbach ermöglicht es der Gemeinde, eventuelle Fehlentwicklungen zu ermitteln 
und Gegenmaßnahmen einzuleiten.
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